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Beschlussvorlage - öffentlich -
 
Annahme von Spenden und Schenkungen
 
 
 
Beratungsfolge:
 

Gremium am

Ausschuss für Finanzen, Personal, Gleichstellungsfragen 03.03.2026

Kreisausschuss 09.03.2026

Kreistag 16.03.2026

 
 
Beschlussvorschlag:
 
Die folgenden Spenden werden angenommen und dem vorgesehenen Zweck zugeführt:
 
1) Geldspende des Fördervereins des Gymnasiums Lemwerder e.V. zur Beschaffung von 
Unterrichtsmaterial (Digitale Multimeter) für den Physikunterricht in Höhe von 644,70 Euro
 
2) Geldspende des Fördervereins des Gymnasiums Lemwerder e.V. zur Beschaffung eines 
Lasercutters, eines Lademoduls, einer Absauganlage mit Luftfilter und Kleinmaterial für die 
AG 3D-Druck in Höhe von 2.995,98 Euro 
 
Sachverhalt:
 
Kommunen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 111 (8) Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Spenden annehmen. Die Entscheidung über die 
Annahme der Spende obliegt der Vertretung. Maßgebend ist der Gesamtwert in einem 
Haushaltsjahr.  
 
Auswirkungen auf Personal und Finanzen:
-/- 
 

 



Klimarelevanz:
-/- 
 
Anlage/n:
-/- 
 
 

gez. Allmers
 ----------------------------------------

Unterschrift
 
 




